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Kapitel 1

Einleitung

§ 1  Einleitung 

„Unbefristete Arbeitsverträge sind die übliche Form des Beschäftigungs-
verhältnisses. Sie tragen zur Lebensqualität der betreffenden Arbeitnehmer 
und zur Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit bei.“1 Das ist die zentrale 
These der Sozialpartnerrahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge 
im Anhang der Richtlinie 1999 / 70 / EG (RV-B), jener Regelung, die das 
Befristungsrecht im letzten Jahrzehnt maßgeblich prägte. Der Gesetzgeber 
des auf der Rahmenvereinbarung fußenden Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
(TzBfG) übernimmt diesen Grundsatz in das nationale Recht. In der Geset-
zesbegründung heißt es: „In Deutschland sind unbefristete Arbeitsverhältnis-
se der Normalfall der Beschäftigung; sie sollen es aus grundsätzlichen so-
zialpolitischen Gründen auch in Zukunft bleiben.“2

Die Realität sieht anders aus. Der Anteil der befristet Beschäftigten an 
der Gesamtzahl aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wächst seit 
Jahren.3 Gegenwärtig wird beinahe jeder zweite neueingestellte Arbeitneh-
mer befristet beschäftigt.4 Eine besonders hohe Befristungsdichte findet 
sich im öffentlichen Dienst. Hier werden mehr als zwei Drittel aller Neu-
einstellungen auf Basis befristeter Arbeitsverträge vollzogen.5 Die bei den 
Gerichten für Arbeitssachen anhängigen Verfahren betreffen häufig Be
fristungsketten mit einer Laufzeit von über zehn Jahren bei demselben Ar-
beitgeber, überwiegend handelt es sich um Beschäftigte des öffentlichen 

1  Erwägungsgrund 6 der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete 
Arbeitsverhältnisse im Anhang der Richtlinie 1999 / 70 / EG; ABl. L 175 v. 10.7.1999, 
S. 45 ff.

2  BT-Drucks. 14 / 4374, S. 12.
3  Eichhorst / Marx / Thode, S. 19; Grau, STATmagazin 03 / 2010, S. 1; Hohendanner, 

IAB-Kurzbericht 14 / 2010, S. 3; Wagner, S. 80, 82.
4  Hohendanner, IAB-Kurzbericht 14 / 2010, S. 3; Süddeutsche Zeitung v. 7.4.2014 

http: /  / www.sueddeutsche.de / karriere / angaben-der-bundesregierung-zahl-der-befris 
teten-arbeitsvertraege-in-deutschland-gestiegen-1.1931132, Stand: 25.11.2014.

5  Eichhorst / Marx / Thode, S. 19; Hohendanner, IAB-Betriebspanel 2012, S. 6; 
Wagner, S. 80, 82.
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Dienstes.6 Der Grundsatz, dass das unbefristete Arbeitsverhältnis den so
zialpolitisch gewünschten Normalfall der Beschäftigung darstellt, scheint 
also ins Wanken zu geraten. Dies zu überprüfen ist Grundanliegen und 
damit zugleich Ziel dieser Arbeit. Vor dem Hintergrund, dass das befriste-
te Arbeitsverhältnis auf eine begrenzte Dauer angelegt ist, scheint dessen 
Eignung zur Schaffung einer dauerhaften Lebensgrundlage fraglich.7

A. Der Konflikt zwischen Bestandsschutz und Flexibilität

Arbeitnehmerbefragungen zufolge gehen nur 2,5 % aller Befristungen auf 
den Wunsch des Arbeitnehmers zurück.8 Die Erklärungen hierfür können 
vielfältig sein. Das befristete Arbeitsverhältnis ist für den Arbeitnehmer mit 
existenziellen Unsicherheiten verbunden. Aus der finanziellen Unsicherheit, 
die aus Zweifeln über den Fortgang der Beschäftigung resultiert, ergeben 
sich Konsequenzen, die weit in die private Lebensführung hineinreichen. 
Hier stellt eine sichere Lebensgrundlage die Basis vieler persönlicher Planun-
gen dar, wie die Entscheidung über den Wohnort oder die Gründung einer 
Familie.9 Jedoch bestimmen sich auf diese Weise nicht nur eigene Entschei-
dungen. Auch Vermieter oder Banken machen in der Regel ein regelmäßiges 
Einkommen und damit ein sicheres Arbeitsverhältnis zur Grundlage ihrer 
Überlegungen. Befristungen belegen indessen nicht nur das regelmäßige Ein-
kommen mit Ungewissheit. Der Bezug von Sozialleistungen ist an die Erfül-
lung von Wartezeiten geknüpft, für die der ununterbrochene Bestand des Ar-
beitsverhältnisses den Bezugspunkt bildet. Die befristete Beschäftigung stellt 
mithin keine sichere Planungsgrundlage für die Betroffenen dar.

Unternehmen stehen demgegenüber in einer globalen Arbeits- und Wirt-
schaftswelt vor zunehmendem Wettbewerbsdruck, welcher sich in der Regel 
über Kosten entscheidet. Da Personalkosten in diesem Rahmen einen erheb

6  Siehe nur BAG v. 18.7.2012 NZA 2012, 1351 (elf Jahre); BAG v. 25.3.2009 
NZA 2010, 34 (zehn Jahre); LAG Baden-Württemberg v. 14.8.2012 – 14 Sa 53 / 12 
– LS 2, zit. n. juris (dreizehn Jahre); LAG Hamm v. 1.8.2012 – 5 Sa 291 / 12 – Rn. 2, 
zit. n. juris (vierzehn Jahre); LAG Nürnberg v. 11.7.2012 LAGE § 14 TzBfG Rechts-
missbrauch Nr. 2, S. 13 (elf Jahre).

7  Wank, S. 183, hält es für zweifelhaft, ob das befristete Arbeitsverhältnis über-
haupt geeignet ist, die Existenzgrundlage zu bilden; siehe zudem BT-Drucks. 
10 / 2102, S. 16 zu § 1 BeschFG 1985, wonach sich der unbefristete Arbeitsvertrag 
zur Bestreitung des Lebensunterhalts bewährt habe.

8  Wagner, S. 79.
9  Dies ist besonders relevant vor dem Hintergrund, dass der Befristungsanteil 

unter Berufsanfängern besonders hoch ist; siehe dazu Boockmann, Orientierungen 
(109), S. 26; Boockmann / Hagen, S. 170, 188; Bothfeld / Kaiser, S. 488; McGinnity /  
Mertens, S. 8; Rudolph, S. 47 f.
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lichen Faktor bilden, drehen sich Überlegungen um die Herstellung von Wett-
bewerbsfähigkeit zwangsläufig um deren Senkung. Die befristete Beschäfti-
gung von Arbeitnehmern bietet Unternehmen zum einen Flexibilität und zum 
anderen geringere Kosten. Sinkt der Beschäftigungsbedarf, ist die Entlassung 
unbefristet Beschäftigter teurer als das Auslaufenlassen befristeter Verträge.10 
Neben administrativen Kosten kommen im Fall des Ausspruches einer Kün-
digung nicht selten Prozess- und Abfindungskosten sowie Annahmeverzugs-
löhne auf den Arbeitgeber zu.11 Demgegenüber kann der Personalbedarf über 
die befristete Einstellung von Arbeitnehmern flexibel gesteuert werden. 

B. Rechtssetzung zwischen Arbeitsmarktpolitik  
und Personalpolitik

In diesem Spannungsverhältnis bewegt sich befristungsrechtliche Rechts-
setzung. Hinzu kommt ein Streit um die Bedeutung von Arbeitsrecht als 
arbeitsmarktpolitisches Steuerungsinstrument.12 Während zum Teil die Auf-
fassung vertreten wird, dass staatliche Regulierung zu rigider Einstellungs-
politik führe,13 erachten andere Regulierungsmaßnahmen als essenziellen 
Beitrag zum Schutz des strukturell unterlegenen Arbeitnehmers. Mit derar-
tigen arbeitsmarktpolitischen Überlegungen gehen Fragestellungen zur Eig-
nung von Befristung als Instrument der Personalpolitik einher. Hier werden 
die Vorteile befristeter Beschäftigung teilweise in einer erhöhten Leistungs-
bereitschaft durch die Aussicht auf Entfristung gesehen.14 Anderen Untersu-
chungen zufolge steigt die Leistungsfähigkeit aber auch die Leistungsbereit-
schaft der Arbeitnehmer durch die Identifikation mit dem Unternehmen, 
welche maßgeblich von dem Vorhandensein beruflicher Perspektiven und 
einer guten Einbindung abhängt.15 Zudem können die durch den Kündi-
gungsschutz verursachten und für befristet Beschäftigte gesparte Personal-
kosten an anderer Stelle anfallen. Als Folge hoher Fluktuation können sich 
höhere Einarbeitungs- und Weiterbildungskosten ergeben,16 Weiterbildungs-

10  Vgl. Dörner, Befristung als Weg aus der Krise, S. 31, der Kündigungsmaßnah-
men „Krisenuntauglichkeit“ attestiert.

11  Siehe hierzu Stoye, S. 253.
12  Siehe hierzu Kapitel 4 § 2 A II.
13  Siehe die Stellungnahme des BDA v. 10.3.2014 „Arbeitsmarktchancen durch 

Befristungen erhalten“, S. 3; Thüsing, BB-Editorial 15 / 2014.
14  Schäfer / Schmitt / Stettes, S. 38.
15  Siehe zur höheren Leistungsfähigkeit Beckmann / Cornelissen / Schauenberg, 

S. 24 f.; Clark / Oswald, S. 372, 377; Hohendanner, IAB-Kurzbericht 14 / 2010, S. 8, 
wonach befristete Beschäftigung die „Gefahr illoyalen Verhaltens“ nach sich ziehe; 
Schäfer / Schmidt / Stettes, S. 37; Stoye, S. 35.

16  Hohendanner, IAB-Kurzbericht 14 / 2010, S. 8.


